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Texte du Praesidium Amendement proposé

(1) Zur Bekämpfung der
schweren Kriminalität mit grenzüber-
schreitendem Bezug sowie illegaler Ak-
tivitäten zum Nachteil der Interessen der
Union kann durch ein Europäisches
Gesetz des Rates eine Europäische
Staatsanwaltschaft ausgehend von Eu-
rojust eingesetzt werden. Der Rat be-
schließt einstimmig nach Zustimmung
des Europäischen Parlaments.

(2) Die Europäische Staats-
anwaltschaft ist – gegebenenfalls in
Verbindung mit Europol – zuständig für
Fahndung, strafrechtliche Verfolgung
und Anklageerhebung in Bezug auf Per-
sonen, die als Täter oder Teilnehmer
schwere Straftaten begangen haben,
wenn letztere mehrere Mitgliedstaaten
betreffen, oder Personen, die als Täter
oder Teilnehmer Straftaten zum Nachteil
der finanziellen Interessen der Union
begangen haben, wie sie in dem Euro-
päischen Gesetz nach Absatz 1 aufge-
führt sind. Die Europäische Staatsan-
waltschaft ist zuständig für die Erhebung
der öffentlichen Anklage vor den zu-
ständigen Gerichten der Mitgliedstaaten
wegen dieser Straftaten.

(3) Das in Absatz 1 genannte
Europäische Gesetz legt die Satzung
der Europäischen Staatsanwaltschaft,
die Modalitäten für die Erfüllung ihrer
Aufgaben, die für ihre Tätigkeit gelten-
den Verfahrensvorschriften sowie die
Regeln für die Zulässigkeit von Be-
weismitteln und für die gerichtliche Kon-

(1) Zur Bekämpfung der
schweren Kriminalität mit grenzüber-
schreitendem Bezug sowie illegaler Ak-
tivitäten zum Nachteil der Interessen der
Union kann durch ein Europäisches
Gesetz des Rates eine Europäische
Staatsanwaltschaft ausgehend von Eu-
rojust eingesetzt werden. Der Rat be-
schließt einstimmig nach Zustimmung
des Europäischen Parlaments.

(2) Die Europäische Staats-
anwaltschaft ist – gegebenenfalls in
Verbindung mit Europol – zuständig für
Fahndung, strafrechtliche Verfolgung
und Anklageerhebung in Bezug auf Per-
sonen, die als Täter oder Teilnehmer
schwere Straftaten begangen haben,
wenn letztere mehrere Mitgliedstaaten
betreffen, oder Personen, die als Täter
oder Teilnehmer Straftaten zum Nachteil
der finanziellen Interessen der Union
oder gegen die Sicherheit der gemein-
samen Währung begangen haben, wie
sie in dem Europäischen Gesetz nach
Absatz 1 aufgeführt sind. Die Europäi-
sche Staatsanwaltschaft ist zuständig
für die Erhebung der öffentlichen Ankla-
ge vor den zuständigen Gerichten der
Mitgliedstaaten wegen dieser Straftaten.

(3) Das in Absatz 1 genannte
Europäische Gesetz legt die Satzung
der Europäischen Staatsanwaltschaft,
die Modalitäten für die Erfüllung ihrer
Aufgaben, die für ihre Tätigkeit gelten-
den Verfahrensvorschriften sowie die
Regeln für die Zulässigkeit von Be-
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trolle der von der Europäischen Staats-
anwaltschaft bei der Erfüllung ihrer Auf-
gaben vorgenommenen Prozesshand-
lungen fest.

weismitteln und für die gerichtliche Kon-
trolle der von der Europäischen Staats-
anwaltschaft bei der Erfüllung ihrer Auf-
gaben vorgenommenen Prozesshand-
lungen fest.
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Begründung:

Eine Zuständigkeit einer Europäischen Staatsanwaltschaft für jegliche schwere
Kriminalität mit grenzüberschreitenden Bezügen ist kaum abgrenzbar und geht zu
weit. Es ist beim derzeitigen Stand der Integration ausreichend, die Zuständigkeit
auf den Schutz der finanziellen Interessen und der gemeinsamen Währung zu
erstrecken.

Um Strafbarkeitslücken zu vermeiden, muss entsprechend der deutschen Fach-
sprache im Strafrecht statt des Begriffs "Mittäter" der Begriff "Teilnehmer" verwen-
det werden.


